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Anordnung
über die Vertragsbeziehungen zwischen VEG 

und VEAB.

Vom 16. Mai 1959

Im Elinvernehmen mit dem Minister für Land- und 
Forstwirtschaft und dem Vorsitzenden des Zentralen 
Staatlichen Vertragsgerichtes wird folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Für die Vertragsabschlüsse bei der Ablieferung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse von volkseigenen Gü
tern (VEG) an die volkseigenen Erfassungs- und Auf
kaufbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse (VEAB) 
ist der als Anlage 1 bekanntgemachte Mustervertrag 
verbindlich.

(2) Für die Vertragsabschlüsse bei der Ablieferung 
von tierischen Rohstoffen von VEG an die volkseigenen 
Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für tierische Rohstoffe 
(VEAB—tR) ist der als Anlage 2 bekanntgemachte 
Mustervertrag verbindlich.

(3) Die Musterverträge für landwirtschaftliche Er
zeugnisse (Anlage 1) und für tierische Rohstoffe (An
lage 2) gelten auch für Vertragsabschlüsse zwischen 
staatlichen Tierzuchtbetrieben und VEAB sowie zwi
schen Gütern, landwirtschaftlichen Nebenbetrieben von 
Akademien, Universitäten, gesellschaftlichen oder Haus
haltsorganisationen, sozialistischen Industrie- und Han
delsbetrieben (mit Ausnahme der Bäuerlichen Handels
genossenschaften) oder anderen Betrieben, die Planauf
gaben erhalten, und VEAB.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1959 in Kraft.
Berlin, den 16. Mai 1959

Der Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

K o c h

Anlage 1
zu vorstehender Anordnung

Mustervertrag 
zwischen VEG* und VEAB über die Ablieferung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Jahre 19 . .

Zwischen dem volkseigenen Gut in .............. .............................
Kreis ............................................ als Lieferer (im folgenden
VEG genannt),
vertreten durch:................................................................................

und dem volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetrieb
in ...................................................  Kreis ......................................
als Besteller (im folgenden VEAB genannt), 
vertreten durch:.............................................................................. ..
wird folgender Vertrag über die Ablieferung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse im Jahre 19.. geschlossen:

§ 1
V er tragsgegenstand

(1) Das VEG verpflichtet sich, aus seiner Produktion 
im Jahre 19.. zur Erfüllung des festgesetzten Plane« * §

• Belm Vertragsabschluß mit anderen Vertragspartnern nach
§ 1 Abs. 3 der Anordnung vom 16. Mal 11)59 über die Ver
tragsbeziehungen zwischen VEG und VEAB sind diese an Stelle 
von VEG zu setzen.


